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Zitat von Dr. Rakete

§ 11

Fortbildung

(1) Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, sich zur Erhaltung und weiteren
Entwicklung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten selbst fortzubilden und an
schulinternen und schulexternen dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen auch
in der unterrichtsfreien Zeit teilzunehmen (§ 57 Absatz 3 SchulG, § 17 LVO). Dabei
ist das Schulprogramm zu berücksichtigen.

Außerdem sagt die TE nichts von Teilzeit

Ja, ich beziehe mich auch nicht mehr explizit auf die TE (wobei unterrichtsfreie Tage und TZ
schon häufig zusammenpasst), sondern habe mehr aus allgemeinem Interesse die Antwort von
Bolzbold aufgegriffen, weil ich es auch als unteilbare Aufgabe kenne (daher mein Bezug auf TZ-
Kräfte), mir die Rechtsgrundlage dafür aber fehlt.

Den von dir zitierten Paragraphen habe ich ja selbst angegeben, aber daraus lässt sich m.E.
nicht ableiten, dass Fortbildungsmaßnahmen nicht auch "teilbar" sein können. Ich bin
regelmäßig an anderen Schulen als Unterstützer bei SchiLfs und kann berichten, dass es
durchaus Schulleitungen gibt, die das so sehen. Wenn es inhaltlich vertretbar ist, dürfen TZ-
Kräfte dann z.B. bei Ganztägern nach der Mittagspause gehen.
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